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Luzern, Samstag

Ko. 18.

den Z9. April
18Z6.

Kchmeiserische Uirchenseitnng,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
So habet denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Heerde, über welche der heilige Geist euch zu Vifchbfeu gesetzt, um die Kirche

Gottes zu regieren, die er durch sein eigenes Blut erworben.
Apostelgesch. 20, 28.

Kirchen- oder P fa r r-Sv n o d en und
Sitten g erichte.

Der hochw. Vised of von Fulda hat zur Einfuhrung
von Pfarr-Synoden und Sittengerichten in seiner

Diözese folgende Verordnung erlassen: „Die Förderung der

sittlich-religiösen Bildung und die Handhabung kirchlicher
Zucht und Erbauung in den einzelnen Pfarreien liegt zwar
hauptsächlich den Pfarrern ob; sie bedürfen aber hiezu

gar oft der Mitaufsicht, deS Beirathes und der Unterstützung
Anderer, zumal gegen immer mehr einreissende böse Bei-
spiele und Verführungen, und gegen freche, ausgeartete
Menschen, die ihrer Liebe Undank und Grobheit, und ihrem
Ansehen Trotz entgegensetzen, und die durch Gewandtheit,
die Wahrheit zu entstellen, und durch Unbiegsanikeit und

beleidigende Rohheit auch den eifrigsten Seelsorgern zuwei-
len Bedenken einflößen, ihre Ausschweifungen nur unter
v'er Augen zu rügen. Erwünscht muß es daher federn
essrigen Seelsorger sein, wenn zu gemeinschaftlicher Er-
Mahnung und Zurechtweisung solcher und anderer Aus-
schweisimge und zur Handhabung guter Zucht und Ordnung
m den Gemeinden einige verständige, rechtschaffene und
angesehene Manner ans denselben von Zeit zu Zeit mit
ihm zusammentreten, und ihn in der Ausübung der schweren
und ausgedehnten Pflichten seines Hirtenamtes zum Behufe
der Sittlichkeit und des kirchlichen Lebens mit Rath und
That unterstützen. Solche, die fragliche Unterstützung gc-
wahrende Zuiammevtntte, solche, auf die Erbauung unter

Uliî) (Uìî UNH fjUlev Elften
Vereine haben schon früher in vielen katholischen Pfarreien
unter dem Namen Kirchen-Synoden, Send- oder

Sittengerichte stattgefunden, bestehen noch in dem

Amöneburger - Dekanate und zu Volkmarsen mit gutem
Erfolge, und sind langst schon nach der PreSbyterial-Ord-
nung vom I. April 1657 auch für die protestantischen Kir-
chengemeinden des Landes verfügt; für sämmtliche Pfarreien
unseres Bisthums aber auf meinen Antrag durch hohen
Beschluß des churfürstlichen Ministeriums des Innern vom
16. August 1864, jedoch unter der Bedingung genehmigt
worden, daß die Synoden „keine weltliche Gewalt auszuüben
haben und nur eine rein-kirchliche Anstalt, gerichtet auf
Förderung kirchlich-religiöS-sittlichen Lebens, sein sollen."
Um nun das Gute, welches so eingerichtete und diesen Zweck

sich vorsetzende Kirchen- oder Pfarr-Synoden zu stiften ge-

eignet sind, weiter zu verbreiten, und dem Verfalle der

Sitten und öffentlicher Zucht und Ordnung, der das Glück

der Familien und des Staates untergrabt und die Seg-
nungen des Christenthums vereitelt, kräftiger zu steuern,
verordne ich hiermit, nach Hebung einiger bisher noch be-

standcner Anstünde und Hindernisse, daß derlei Synoden
oder Sittengerichte in allen Pfarreien der Fulda'schen
Diözese, in welchen sie noch nicht bestehen, von den Pfar-
rern sofort eingeführt, und nach der anliegenden, höchsten

Orts genehmigten Instruktion eingerichtet und abgehalten,
und von der geschehenen Einführung derselben zu feintr
Zeit an das bischöfliche Domkapitel dabier geeignete Berichte

erstattet werden sollen. Man lasse sich nicht durch S ch wi e-

rigkeiten entmuthigen, auf welche die gute Sache stoßen

wird. Man vertraue auf den Herrn im Himmel, der sie

schützt, der für daS Heil der Brüder zu sorgen und die

fehlenden auch vor Zeug en zurechtzuweisen befiehlt, damit
sie in sich gehen und sich bessern (Matth. 18). Was rich-
teten nicht MoseS, was richteten nicht die Apostel und ihre
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Nachfolger durch gottesfürchtige Laien aus, die sie zu

wählen verstanden und die ihnen in der Leitung des Volkes

hülfreiche Hand leisteten? Und welche Ehre, welche Freude,

welches Verdienst liegt nicht für die Laien darin, zur Er-
leichterung und gedeihlichern Wirksamkeit des pfarrlichen
Amtes mit christlicher Liebe und Bescheidenheit beigetragen,

zur Belehrung der Rohen, zur Besserung der Ausschwei-

senden, zur Aussöhnung der Entzweiten, zur Warnung der

Jugend und Hintanhaltung ihrer Verführer, zur Abstellung

herrschender Unordnungen und Hebung öffentlicher Aerger-
nisse thätig mitgewirkt, und so das wahre Wohl der Fa-
milien und Gemeinden befördert und Unheil von ihnen

abgewendet zu haben! Diese Ehre, diese Freude, dieses

Verdienst sollen sich durch willige Theilnahme an dieser

Anstalt die Bessergesinnten in den Gemeinden, nach der

Ermahnung der Apostel, bereiten (Gal. 6, I. Jak. 5, 30)
und so das Leben und die Kraft ihres Glaubens beweisen,

der ohne gute Werke todt ist (Jak. 2), so die Liebe des

Nächsten und des Vaterlandes bethätigen, die sich an tugend-
haften Bestrebungen ergötzt, und nicht edler, nicht wohl-
thätiger erscheinen kann, als in der Bemühung, den sittlichen

Zustand der Brüder im Geiste unseres Herrn und Heilandes

zu verbessern (1. Kor. 13). Die Zeichen einer bösen Zeit
stehen warnend vor uns da; benützel, Geliebte in dem Herrn,
benützet die Gelegenheit, euern Eifer zu zeigen und euere

Weisheit! (Eph. 5, 16). Die Verwüstungen des Sitten-
Verderbens, das mit jedem Tage zu wachsen scheint, sind

groß und entrüstend; sie haben zeitliches und ewiges Unglück
im Gefolge, und drohen selbst den noch Unverdorbenen

Gefahr! Darum lasset die Hände nicht sinken, den Mund
nicht verstummen! Nehmet euch der unerfahrnen Jugend
au; erbarmet euch über die Verblendeten und Irre-
geleiteten im Volke! Wer da im Stande ist, Eu-
tes zu wirken, und es nicht wirkt, der sündigt
(Jak. 4, 17).

Fulda, den I. Juli 1835.

ff Johann Leonard, Bischof."

Instruktion für die Kirchen-Synoden, Send-
oder Sittengerichte in den Pfarreien des

Bisthums Fulda.

Allgemeine Bestimmungen.
§. 1. Die Synode oder das Sittengericht besteht aus

dem Pfarrer, dem Kaplane und einer dem Umfange der
Pfarrei entsprechenden Anzahl von Mitgliedern aus dem

Laienstande, welche den Namen Kirchen-Zensoren
führen, für's erste Mal von dem Pfarrer, in der Folge
aber von ihm und der Synode zugleich gewählt werden,

und, wenn darunter auch Beamte deS Staates und der

Gemeinden sind, eben nicht in dieser Eigenschaft an der

Synode Theil nehmen.

§. 2. Die Synode ist eine rein-kirchliche Anstalt,
und hat zum Zwecke, das wahre kirchliche Leben, religiös-
sittlichen Sinn und Wandel durch ihre Aufsicht und ihren

Einfluß, durch Belehren, Bitten, Ermähnen, Warnen,
Zurechtweisen und etwa nöthiges Anzeigen und Anrufen bei

geistlichen oder weltlichen Behörden zu fördern. Sie läßt
es sich daher ganz besonders angelegen sein, herrschenden

Lastern, Ausschweifungen und Aergernissen unter dem Pfarr-
Volke entgegen zu arbeiten, gute Sitten und öffentliche Er-
bauung zu handhaben, den Gesetzen der Kirche und des

Staates mehr Kraft und Ansehen zu verschaffen, besonders
der Ausgelassenheit und Verführung junger Leute zu weh-

ren, auf christliche Zucht und Ordnung in der Kirche und

Schule und im öffentlichen Leben zu sehen, dadurch zur
sittlichen Bildung und Verbesserung, zur Einigung, Ruhe
und Wohlfahrt der Gemeinde beizutragen, und die diesfall-
sigen Bestrebungen der Seelsorger und das Geschäft der

Ortspolizei möglichst zu erleichtern und zu unterstützen.

§. 3. Alle Mitglieder der Synode müßen durch unbe-

scholtene Sitten und wahre Religiösität, durch reinen, erbau

lichen Wandel, durch heiligen Eifer für die gute Sache
der Tugend und Religion sich auszeichnen. Es muß sie

begeistern, aufrichtiges Bestreben, daS sittliche Wohl der

Pfarrei, so wie jedes Einzelnen zu befördern, in uneigen-
nützigem, rein christlichem Sinne das Böse nach

Kräften zu hindern, allem Guten Vorschub zu leisten, mit
Liebe und Bescheidenheit, ohne alle Gewaltthätigkeit und

Anmaßung, auf Besserung ihrer fehlenden Brüder hinzu-
wirken und sich überhaupt so zu betragen, daß sie die Liebe,
das Zutrauen und die Achtung der Parochianen verdienen,
das nöthige Ansehen besitzen, und daS Unsittliche, welches

sie an Andern tadeln, nicht ihnen selbst vorgeworfen werden

könne.

§. 4. Die Synode hält in der Regel am ersten Sonn-
tage eines jeden MonatS und sonst, so oft es nöthig scheint,

eine Zusammenkunst oder Sitzung in der Behausung des

Pfarrers.

§. 5. In der Sitzung wird von den Kirchen-Zensoren
das Ergebniß ihrer weiter unten (§. 17 u. f.) näher be-

stimmten Aufsicht gewissenhaft vorgelegt, das Geeignete zur
Anzeige gebracht, und demnächst über die Mittel, einge-

schlichene Unordnungen zu heben, öffentliche Vergehungen

zu verbessern, Aergernisse zu entfernen und Ausschweifungen

für die Zukunft zu verhüten, gemeinschaftliche Berathung
gepflogen.

§. 6. Den monatlichen, so wie den außerordentlichen

Sitzungen hat jedes Mitglied zu der von dem Pfarrer
bestimmten Stunde beizuwohnen.

tz. 7. In der Synode, so wie auch bei andern Veran-
lassungen, wo ein Mitglied über Gegenstände, welche sich

auf die öffentliche Sittlichkeit und das hiemit so genau ver-
bundene Wohl der Pfarrgemeinden beziehen, gefragt wird,
hat dasselbe allzeit die Wahrheit, wie sie von ihm vor Gott
erkannt wird, ohne Rücksicht auf Stand, Verwandt-
schaft und andere Verhältnisse der dabei Bethätigten, auf

sein Gewissen auszusprechen.
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§. 8. In den Sitzungen der Kirchen-Synoden führt
der Pfarrer als der geistliche Hirt der kathol. Gemeinde
(dessen Amtswirksamkeit die übrigen Mitglieder zu unter-
stützen berufen sind) oder bei dessen Verhinderung der Kaplan
die Direktion, sammelt die Stimmen über die zu ergrei-
senden Maßregeln, faßt den Beschluß nach der Stimmen-
Mehrheit, und wenn die Stimmen gleich sind, entscheidet
er durch seine Stimme.

§- 9. Bei Abfassung von Beschlüssen hat ein von der

Stimmenmehrheit abweichendes Mitglied daS Recht, zu
verlangen, daß seine Meinung mit den Gründen im Proto-
koste kurz bemerkt werde.

§. 10. Das Protokoll, in welches mit fortlaufenden
Nummern alle bei der Synode gemachten Anzeigen, Ver-
Handlungen und Beschlüsse mit Unterzeichnung der anwe-
senden Mitglieder so kurz als möglich einzutragen sind,
führt der Kaplan, bei dessen Ermanglung oder Verbinde-
rung aber ein von der Synode zu bestimmendes und von
ihr zu verpflichtendes Mitglied.

§. 11. Die Protokolle sind nach jedem halben Zahre
dahier bei der bischöflichen -Überbehörde zur Einsicht und
etwa weiter nöthigen Verfügung mit Bericht und geeigneten
Anträgen zum Behufe kirchlicher Disziplin vorzulegen.

§. 12. Ueber die bei der Synode sich ergebenden wich-

tigern Anstünde, oder wo es sonst nöthig ist, hat dieselbe

an gedachte Oberbehörde alsbald zu berichten.

§. 13. Die Aufträge, die einem Mitgliede von der

Synode ertheilt werden, hat dasselbe innerhalb der gesetzten

Zeit gewissenhaft zu erfüllen.

§. 14. Unsittlichen Lebenswandel führende und öffent-

liches Aergerniß gebende Pesonen hat die Synode durch den

Kirchendiener mit möglichster Vermeidung alles Aufsehens

vorladen zu lassen, denselben zweckmäßige Ermahnung, Ve-

lehrung und Warnung, so wie nach Umständen geeignete

Verweise zu ertheilen, und wenn dieses unbeachtet bleibt

und keine Besserung erfolgt, nach Umständen entweder der

Polizeikommission zur Korrektion und Hebung des Aerger-
nisses, oder der kirchlichen Oberbehörde zur geeigneten, ihr
nach §. z landesherrlichen Regulativs vom 20. August
1820 anheim gegebenen und vermöge der geistlichen Gerichts,
ar eit zustehenden Zensur anzuzeigen.

S. 15. Nicht nur in Fällen, wo ein peinliches Ein-
schreiten Vonnöthen ist, sondern auch, wo sich ein Parochian
gegen die Synode respektwidrig oder beleidigend benimmt,
hat dieseloe der Polizeibehörde mit dem geeigneten An-
trage Kenntniß von der Sache zu ertheilen.

§. 16. Jedes Mitglied wird über alle in den Sitzungen
vorgekommenen Verhandlungen und über die Vernehmlassung
und Zurechtweisung in der Synode erschienenen Personen,
sofern das Sittengericht nicht selbst anders bestimmt, ein

unverletzliches Stillschweigen beobachten und in
keiner Beziehung Mißbrauch davon machen; sämmtliche
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Mitglieder aber werden darauf bedacht sein, in Allem mit
väterlicher Liebe und christlicher Klugheit zu verfahren, und
das Ehrgefühl so wie den guten Namen vorzuladender und

zur Rüge kommender Personen auf alle Weise zu schonen.

Besondere Bestimmungen für die Kirchenzensvrcn.

§. 17. Einem jeden Kirchenzensor ist ein bestimmter

Distrikt der Pfarrei anzuweisen, über welchen er die spe-

zielle Aufsicht führt, ohne jedoch hiedurch die Obliegenheiten

und Rechte des Pfarrers und die Wachsamkeit der übrigen

Mitglieder der Synode rücksichtlich der zu ihrer Kenntniß
gekommenen, zum Ressort des Sittengerichtes gehörigen
Gegenstände zu beschränken.

§. 18. Die Kirchenzensoren haben von allen solchen

wichtigen Gegenständen, sobald sie zu ihrer Kenntniß ge-
kommen sind, entweder bei dem Pfarrer oder bei der Synode
schriftlich oder mündlich die Anzeige zu machen, namentlich
von jedem in der Gemeinde gegebenen öffentlichen Aerger-
nisse, von jedem groben, die gute christliche Zucht und

Ordnung verletzenden Unfuge, von Ehebrüchen, Blutschande,

Konkubinat, unzüchtigem Lebenswandel, Zugendverführung,
verdächtigen Zusammenkünften, von dem Zusammenleben
der Brautleute in einem K>ause, von Schwelgereien und
Trinkgelagen, so wie von ärgerlichen Exzessen der Völlerei
ergebener und andere dazu verleitender Personen, von den
über die gesetzte Zeit in den Wirthshäusern fortgesetzten
Nachttänzen, von den verbotenen Zusammenkünften junger
Leute in den sogenannten Spinnstuben, von unsittlichen
Reden, Gesängen, Büchern, von öffentlichen Feindschaften,
von EntHeiligung der Sonn - und Feiertage, von dem Be-
suche der Wirthshäuser während deS Gottesdienstes, von
Störungen, Unordnungen und unanständigem, ärgerlichem
Betragen in den Kirchen und bei gottesdienstlichen Uebungen,
von gröblicher Verletzung der Pflichten der Aeltern gegen
die Kinder und der Kinder gegen die Aeltern, von fortdau-
renden Ehezwisten, so wie von leichtsinniger oder boshafter

Hintansetzung religiöser Pflichten und heilsamer Verfügungen
der Obrigkeit, von etwa vorkommenden Nachlässigkeiten und

pflichtwidrigem Handeln der Schullehrer und Kirchendiener,
der Verwalter und Rechnungsführer der Kirchen und geist-
lichen Stiftungen.

§. 19. Die Kirchenzensoren werden an der Aufsicht in
der Kirche und während gottesdienftlicher Uebungen außer
derselben eifrig Theil nehmen, und durch ihre Gegenwart
und Mitwirkung jeder Unordnung und jedem unschicklichen

Benehmen vorzubeugen oder abzuhelfen suchen.

§. 20. Dieselben haben, wo sie gröbere Vergehen und

Fehler wahrnehmen, die betreffenden Personen sofort lie-

bevoll und väterlich zu ermähnen, und wenn diese Ermah-

nung nicht geachtet wird, davon die Anzeige nach §. 18

bei der Synode zu machen.

§. 21. Die Anzeigen eines Kirchenzensors verdienen

in der Regel vollen Glauben.
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Schultheiß und Kleiner Rath des Kantons Luzern
an Landammann und Negiernngskommission deS

Kantons Schwyz ").

Luzern, den 20. April t8Z6.

Getreue, liebe Eidgenossen!
Mit Euerm Schreiben vom 24. und 28. letztverflossenen

Märzmonats, theils an den hohen eidgenössischen Vorort,
unter besonderer Einbegleitung an die Regierung des löbl.
Standes Bern, theils an die übrigen löbl. eidgenössischen

Stände gerichtet, scheint Zhr'es Euch zur Aufgabe gesetzt

zu haben, die letzten traurigen Vorfälle in den Leberber-

zischen Aemtern deS Standes Bern, dem katholischen Theile
des dasigernZuragebietes,^dazu zu benutzen, um zunächst die

Regierung des Mitstandes Bern, — deren an ihr aufge-

regtes Volk am 27. Hornung und 8. März erlassene Auf-
rufe und ertheilte Zusicherungen Ihr zum Vorhinein als

angenehm klingende Worte, aber in der obschwebenden An-

gelegenheit als nicht beruhigend erkläret, — der Verletzung
der Urkunden über die Einverleibung des ehemaligen Bis-
thum-Basel'schen Gebietes dem Stande Bern, der gewalt-

samen Unterdrückung der den dortigen katholischen Einwoh-

nern feierlich gewährleisteten freien Ausübung ihrer Religion
und mittelbar der Verletzung der Kantonsverfassung zu

beschuldigen; die des Ungehorsams gegen ihre Regierung
sich schuldig gemachten Angehörigen dagegen mit vorschützen-
der Eewisscnspflicht zu beschönigen und hinwiederum die

von jener in ihrer Stellung als Landesregierung zu Wie-
derherstellung von Ruhe und gesetzlicher Ordnung ergriffenen

kräftigen Maßregeln zu tadeln.

Dann werfet Zhr denjenigen Euerer Mitstände, welche

die auf den Konferenzen von Baden und Luzern berathenen

und gefaßten Beschlüsse über ihre staatskirchenrechtlichen

Verhältnisse angenommen haben, — Beschlüsse, welche Zhr
nach einem vorgeblichen Ausspruche der katholischen

Kirche in ihrem Zusammenhange, dem Hauptinhalte nach,

als falsch, verwegen und irrig, ketzerisch und schismatisch

bezeichnet, vor, daß damit unverkennbar bedächtlich und

gewaltsam darauf abgesehen worden sei, die Heerde von

«) Wenn wir offen bekennen daß unsere Fähigkeiten nicht hin-
reichten, in diesem Schreiben jene Gründe für darin auöge-
sprochene Behauptungen und jene Urbanität zu finden, wie
wir fie in einem solchen Schreiben erwarteten, so wollen wir
hiemit nur unser Unvermögen bekennen, und überlassen diese

Arbeit dem glücklichern Leser. So viel glauben wir indessen

entdeckt zu haben, daß dieses Aktenstück aus der Feder eines

Staatsmannes geflossen sei, der stets theils „mittelbar theils

unmittelbar" von sogenannten „höhern Ruckfichten" und unent-

Hüllren Geheimnissen geleilet zu werden pflegt, und der mit dem

Thun der Väter chei denen die Funker und Landvögte nicht die

unwichtigsten Personen waren) wobl vertraut sein soll. Dies
Bewußtsein wird uns leicht über etwaige Schwierigkeiten hin-
wegführen. A. d. N.

brem Hirten zu trennen, und mit Beziehung auf weitere
^böswillige Angriffe, die, wie Zhr behauptet, ferner in Schrift
und Wort auf die katholische Religion, das Oberhaupt der

Kirche und deren Diener statt gefunden hätten, waget Zhr
dann noch den Ausspruch: es sei offenbar nur auf das
Verderben der katholischen Heerde und den Untergang der
katholischen Kirche abgesehen.

Unter solch' ausgesprochenen Beschuldigungen gegen
Euere Mitbrüder, die Zhr zwar mit den Worten „An-
sichten und Besorgnisse" beschönigen möchtet, — rufet Zhr
dann dem eidgenössischen Vororte gleichzeitig als katholischer

Stand, — wie Zhr Euch ausdrücket, — von den von Euch
beschuldigten Mitständen Beruhigung fordernd, das merk-

würdige Bekenntniß zu „Unser Vaterland bedarf der Ruhe,
des Friedens und der Eintracht."

Sollte diese nur zu ernste Wahrheit Zeugniß Eueres

aufrichtigen Willens geben; wolltet Zhr wirklich zu diesen

ersten und dringendsten Erfordernissen für das Wohl der
schweizerischen Eidgenossenschaft treulich Hand bieten, und
hätten in Euch auch die Erscheinungen der Zeit gerechte

Besorgnisse erzeugt, brüderliche Theilnahme zu deren ver-
trauten Mittheilung an Euere Bundesgenossen, gleich den

Eidgenossen der ältern wie der jüngern Zeit, Euch ge-

drungen; so würdet Zhr dabei auch nicht minder dem Bei-
spiele dieser, sie und das Vaterland ehrend, achtend ihre
Stellung alS selbstständige Regierungen, gefolgt sein, hiefür
den Pfad eingeschlagen haben, den sie sich für solche Fälle
unverwandt zur Richtschnur gemacht haben, welcher Pfad
Zutrauen und Glaube an Brüder bewährte; der mit Ge-

recht-igkeitssinn jedes vorgreifende Urtheil zurückhielt, und

wo ein solches auch noch durch gegenseitige wohlwollende

Mittheilung zur Ueberzeugung gereift war, doch immer nur,
wenn die Sache die unabhängige Stellung einer Regierung
betraf, mit zartem Brudersinn ausgesprochen wurde. Zhr
würdet diesen Pfad auch jetzt beachtet haben, den Euere
ältere Geschichte bei den wiederholten innern Kämpfen, die

Zhr und besonders in den Zahren 1634 und 1637 unter
Abt Plaziduö gegen das Kloster und die Waldstadt Einsiedeln

zu bestehen hattet, mit Sorgfalt in Anwendung gebracht,

ausweist, — damals, als Zhr zur Wahrung Euerer an-

gefeindeten landesherrlichen Rechte die dasige Landschaft

zeitig unter die Obervormundschaft eines Landvogten gestellt

habt, worüber die sprechendsten Beweise in den Protokollen
über die Konferenzen liegen, die Euere ältesten Brüder
dieser Vorfälle wegen mit inniger Theilnahme zu Gersau

und Luzern abgehalten haben.

Auf Euere vorgreifenden unberufenen Be-
schuldigungen übergehend, lassen wir billigermaßen un-

berührt, was den hohen Mitstand Bern unmittelbar beschlägt,

überzeugt, eS werde dieser Stand nöthigenfallö jede ihm

angethane, ungerechte Beschuldigung mit nie verläug-
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neter Wurde von sich zu weisen wissen, — wenden un?

hingegen auf jene eben so ungerechten Vorwürfe, die

2hr den Mitstanden machet, welche sich zu den Badener»
und Luzerner-Konserenz-Beschlüssen bekennen, und die Ihr
mittelbar uns zugedacht habt.

Wir weisen sie, diese Beschuldigungen, als eine offen»
bare Verhöhnung aller Wahrheit zurück.

Nicht berufen über das Thun und Lassen des Standes
Luzern in seiner souveränen Stellung jemand andcrm als
Hott und seinem Volke Rede zu stehen, erklären
wir gleichwohl auf's bestimmteste: daß die angefeindeten
Beschlüsse nichts in sich enthalten, was nicht unsere
gemeinsamen in Recht und Religion bewährten Väter seit
der ersten Begründung des schweizerischen Freistaates aus-
geübt, und gegen jeden Angriff von Seite Roms
und der Bischöfe immerfort und standhaft behauptet
haben. Es verdanken auch diese angefeindeten Badener-
und Luzerner-Konferenz-Beschlüsse ihren Ursprung den näm-
lichen feindseligen Versuchen gegen die Rechte des
Staates und seiner freien Institutionen, dem

gleichen Ueberdrange, welche schon die Stifter der schwei-

zerischen Eidgenossenschaft zu erdulden hatten, und die na-
mentlich im Wciumonat 1370 den bekannten Sempacher-,
auch Pfaffcnbrief genannt, hervorgerufen haben, der im
Stanzervertrage vom Chriftmonat 1481 seine feierliche Be-

stätigung und von da an von Zeit zu Zeit erfolgten Wie-

derbeschwörungen der alten Bünde mittelbar jedesmalige

Erneuerung erhielt. Die im Jahre 1815 restaurirte Schweiz,

zudem als unabhängiger Staat anerkannt, hat auf diesen

pragmatischen Akt so wenig als auf das jedem Staate
anwohnende Hoheitsrecht verzichtet: das oberste Aufsichts-
und Schutzrecht in Kirchcnsachen auszuüben, besonders in

Disziplinarsachen, je nach eintretenden Umständen, das

Nöthige vorzusehen; hierher gelten dann auch die im

Eingange jenes Staatsvertrages enthaltenen denkwürdigen

Worte: „aus Nothdurft zu Nutzen und des guten Friedens
bes Landes willen ward er abgeschlossen."

Wir stehen mannhaft zu diesen Grundsätzen der Väter,
die die Freiheit ihres Volkes in Gerechtigkeit und Wahrheit
wollten; die sich von denselben eben so wenig durch die
spätern beherrschenden Erscheinungen verdrängen ließen,
welche das Konzilium Tridcntmum und die daraufhin vom
Bischöfe von Konstanz als Folge einer eingeleiteten Diö-
zesan-Synode, ohne Einwilligung des Staates, versuchte
Uebertragung und Ausführung aller Bestimmungen desselben
auch auf das seinem Hirtenstabe unterstellte Gebiet der schwei-
Zerischen Eidgenossenschaft herbeigeführt hatte. Mit ihnen,
den acht katholischen Orten einstimmig, sprächet auch
Ihr auf den Tagen zu Luzern vom 30. Hcumonat 1012
und vom 8. Zänner 1613 an den Bischof Iakob von Kon-
stanz hinsichtlich dieser Synodal-Beschlüsse, als die Rechte
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des Staates wie die Freiheiten und Gewohnheiten des Volkes

gefährdend, eine förmliche daherige Nichtigkeits-
Erklärung mit der feierlichen Verwahrung der
alten Freiheiten, Rechte, guten Herkommen, Ge-

wohnheiten, Gebräuche und Immunitäten aus,
unter dem weitern Beisätze: daß sie, die sich verwahrenden

Stände, sich darüber je weder mit ihm, dem Bischöfe, noch

mit seinen Ofsizialen in eine Konferenz oder Besprechung

(Disputatz) einlassen, noch von jener Protestation abstehen,

sondern bei derselben verbleiben werden.

Wir sind fest entschlossen für uns allein schon,

geschweige denn in Vereinigung mit jenen löbl. Mitständen,
welchen die ungehinderte Ausübung jener obberührten, dem

Staate zustehenden, unveräußbaren Rechte verkümmert wer-

den wollte; dieselben mit allen uns zu Gebote stehen-
den Mitteln zu vertheidigen und zu behaupten, und

müßten wir selbst zu der in den ersten und ältesten Bun-
desverträgen schon enthaltenen Grundbestimmung unsere

Zuflucht nehmen: daß jene, welche unter dem Gesetze des

Staates stehen, auf dessen Schutz und Wohlthaten Anspruch

nehmen, dagegen undankbar desselben Rechte anfeinden, auch

ferner nicht würdig sein sollen, ein Land zu bewohnen, das

der Freiheit und dem Rechte huldigt.
Von einem Ausspruche der katholischen Kirche

gegen die Badener- und Luzerner-Konferenz.
Beschlüsse, — wie und wann einen solchen die
allgemein anerkannten Kirchensatzungen zulas-
sen, -- wissen wir nichts. Solltet Ihr aber durch die

Behauptung des Vorhandenseins eines solchen Ausspruches
auf eine vorgebliche daherige päpstliche Verdam-
mungSbulle — die ohnehin in keinem Falle nach
jenen Kirchenvorschriften als eine Entscheidung
der katholischen Kirche anzusehen ist, — Anspie-

lung machen wollen, welche Bulle übrigens die Regierung

nicht kennt; die auf eine hinterlistige Weise unter
dem Volke, zu dessen Beunruhigung, zu verbreiten gesucht

ward, oder die man auf andern, die öffentliche Ord»
nung und den innern Frieden im Vaterlande
störenden Wege zur Öffentlichkeit gebracht hat, —
solltet Ihr versucht sein, diesem Euerer Stellung in jeder

Beziehung fremden Akte daö Wort zu führen; so verhehlen

wir Euch eben so wenig den tiefen Schmerz, den wir als

Katholiken, aus hoher Verehrung für die Religion, aus

inniger Hochachtung für daö Oberhaupt der katholischen

Kirche darüber empfinden müßen, wenn der heilige Vater

sich wirklich und wie es in diesem Falle nicht anders sein

könnte — auf einseitige, unlautere und feindselige
Angaben hin ohne weitern Untersuch, ohne zuvor
die Regierungen angehört zu haben, zu einem

Verdammungsurtheile gegen dieselben hättever-
leiten lassen können.

>
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Diesem Schicksal unier/agen zwar, gseich den weisesten

Fürsten und Regierungen anderer Staaten, die für ihre
Rechte wachten, für das Wohl ihrer Völker sorgten, und

wie die beurkundete Geschichte lehrt, zum öftern auch unsere

Vater, und besonders in den Zeiten ihrer Heissesten Kämpfe

für Wahrheit, Freiheit und Recht, waltete über ihnen Acht

und Bann. Allein ihrer guten Sache bewußt, vertrauten

sie auf einen gerechten Gott und blieben standhaft in ihrem

Streben. Mit gleicher Zuversicht werden auch wir, ihr
ermunterndes Beispiel nachahmend, unsern betretenen Pfad

verfolgen.
Furchtlos gegen das Geschrei über Religionsgefahr,

womit man seit dem letzten Jahrhundert das schweizerische

Volk so oft zu bethören, den innern Frieden zu stören ver-

sucht hat, — ein Geschrei, das seit den jüngsten drei

Dezennien — wie unsere Archive es ausweisen — zum
fünften Male im Kanton Luzern gehört worden
ist — und nie ohne gleichzeitige Angriffe auf die Rechte des

Staates sich kund gab, werden wir jedoch, wenn die Religion

unserer Väter, so Gott verhüten wolle, je ernstlich bedroht

werden sollte, auch unser durch die jüngste Zeit belehrtes

Volk — und vereint mit ihm gegen eine solche einbrechende

Gefahr eben so gut zu schützen wissen, als wir es vor
Iahren gegen den Frevel bewahrt haben, den

man an ihm und dem gesammten Vaterlande zu
verüben im Begriffe stand.

Uebrigens weisen wir Euere weder durch den

alten noch durch den nenen mit uns geschwornen
Bund gerechtfertigte, zudem unbrüderliche Ein-
Mischung in die innern Angelegenheiten anderer
Kantone mit gleicher Eifersucht und Entschie-
denheit zurück, die Ihr selbst unter allen Um-

ständen in den Euern Kanton betroffenen Ange-
legenheiten auch der wohlwollenden vermitteln-
den Dazwischenkunft Euerer Bundesbrüder im-

merfort entgegengestellt habet. Wir verwahren
uns daher auch im vorliegenden Falle mit allem
Nachdrucke gegen diese von Euch statt gehabte
Einmischung hiemit feierlichst und lassen zu diesem

Ende eine Abschrift von gegenwärtigem Schreiben dem hohen

eidgenössischen Vororte zugehen, damit selbes vor der Hand

in's eidgenössische Archiv niedergelegt werde, gleich wie wir
der Regierung des Mitstandes Bern davon Mittheilung
machen, und ihr gleichzeitig die ihr am 10. vor. Monats

ertheilte feierliche Zusicherung auch für die Zukunft erneuern,

daß wir den durch den eidgenössischen Bund, wie durch be-

sondere zwischen uns bestehende Verträge gegen ihn einge-

gangenen Verbindlichkeiten ein Genüge zu leisten, unter

allen Umständen uns angelegen sein lassen werden.

Innigst bedauern wir endlich, durch Euere Zuschrift

vom 28. März letzthin zu der gegenwärtigen eben so un-
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umwundenen als entschiedenen Gegenerklärung von Euch

genöthigt worden zu sein, bitten indessen den Gott der Väter,
den Gott der Liebe und der Gerechtigkeit, daß Er unserm

theuren Vaterlande den Geist der Versöhnung, den Geist

der aufrichtigen Bruderliebe recht bald wieder verleihen

wolle, dessen mächtigem Schutze wir Euch, g. l. Eidgenossen,

nebst uns bestens empfehlen.

Der Schultheiß: S ch w y z e r.
NamenS des Kleinen Rathes,

Der erste Staatestbreiber:
C. Siegwart-Müllev.

Kirchlich e N a ch r jcbten.

Die öffentlichen Blätter haben berichtet, daß der
apostolische Nuntius nach Rom zurückberufen sei. Wir
wissen nicht, worauf sich diejenigen stützen, die diese

Neuigkeit verbreiten; allein wir können ihnen durchaus
keinen Glauben schenken. Wir wollen der Allg. Schw.
Zeitung, die in einem sehr guten Geiste geschrieben ist, nicht
zu nahe treten; allein es scheint uns doch, daß sie bei der
Aufnahme dieser Neuigkeit sich übereilt habe, und wir sind

vollkommen überzeugt, daß sie im Irrthume sich befindet,
wenn sie sagt: „Wer die Politik des päpstlichen Hofes
„kennt, dem nun einmal in dieser gewaltthätigen Zeit keine

„andere Waffen, als Nachgiebigkeit und Ergebung zu Gebote

„stehen, muß vermuthen, daß Se. Heiligkeit mit der Re-

„volution einen Vertrag abschließen, sich mit den Badener-
„Beschlüssen befreunden" u. s. f.

Nach unserer Ansicht berechtigt das Benehmen des

apostolischen Stuhles Niemanden, so zu urtheilen und mit
der Allg. Schw. Zeitung zu vermuthen: „daß der apo-
„stolische Stuhl mit der Revolution einen Ver-
„trag abschließen werde." Es befaßt sich dieser heil.
Stuhl nicht mit dem, was in das Gebiet der Politik gehört;
die Interessen, die er zu besorgen hat, sind von weit erHabe-

nerer Art, es sind die heil. Interessen der Religion. Die
Päpste haben das revolutionäre Prinzip verdammt und

erkennt, daß es jede Ordnung zerstöre und jede gesellschaft-

liche Verbindung auflöse; sie nahmen aber, wenn eS das

Wohl der Religion erheischte, keinen Anstand, auch mit
jenen Regierungen Verträge abzuschließen, welche ihr Dasein
der Revolution verdankten, wie z. V. das französische

Consulat, die Regierungen südamerikanischer Provinzen, die

sich von Spanien unabhängig gemacht hatten, und endlich

in neuester Zeit die Regierung von Frankreich und Belgien.
Es geschah dies aus dem höchst einfachen Grunde, weil die

katholische Religion nicht eine blos mit dieser oder jener
Regierungsform verträgliche Staatsreligion, sondern die

Religion des gesammten menschlichen Geschlechtes ist, es

mag dasselbe in politischer Beziehung an was immer für
eine Form sich halten. Wie man aber glauben kann, daß

der apostolische Stuhl auch da nachgeben werde, wo es sich

um Grundsätze handelt, welche die Religion und die Rechte
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der Kirche betreffen, ist wahrlich nicht zu begreifen. In
dieser Beziehung kann durchaus kein Zweifel obwalten. Der
heil. Stuhl ist von jeher in Vertheidigung der Religion
und der kirchlichen Reckte unerschütterlich gewesen, und er
wird diese heil. Hinterlage, die ihm ist anvertraut worden,
stetSfort mit jener Festigkeit vertheidigen, von der die

Päpste schon so viele Beweise abgelegt haben. Wir müßen,
um solche Beispiele anzuführen, nicht in die frühern Zeiten
zurückgehen; man erinnere sich nur an PiuSVII., derben
Kampf mit dem mächtigen Beherrscher von Europa nicht
scheute; man erinnere sich an daS Benehmen, welches der

gegenwartige Papst Gregor XVI. biSanhin beobachtet hat,
und man wird schließen können, waS für ein Benehmen er
auch in der Zukunft beobachten werde.

Aargau. Am 17. April (2. Sonntag nach Ostern)
begieng daS Kloster Muri die Sekundiz-Feier deS hochw.

Herrn Dekans, welcher wahrend der längern Abwesenheit
deS hochw. Prälaten der würdige Vorstand dieses GotteS-
hauseS ist. Die zahlreichen Kränze und Bögen, die vielen

Inschriften und bildlichen Darstellungen, welche daS Aeußere
und Innere deS Tempels zierten und selbst die hohe Kuppel
schmückten, zeugten von der Liebe, Hochschätzung und Ein-
tracht, womit sich seine Mitbrüder um ihren Vorgesetzten
sammeln. Der hochw. Jubilât, Vonaventura Weissenbach
von Bremgarten, hat nun daS 74. AlterSjahr zurückgelegt,
und daS 50. seines WirkenS in dem Weinberge deS Herrn.
Noch in zu frischem Andenken sind seine Arbeiten und Ver-
dienste um daS Heil der ihm anvertraut gewesenen Seelen, alö

daß nicht eine zahllose Menge zu dieser erhabenen Feier hätte

herbeiströmen sollen. Er war Pfarrer in VoSwyl, Bünzen
und Wohlen, und zweimal in Muri gewesen, ward dann

Subprior und Dekan. Zur Zeit der französischen Revo-
lution hatte er mannigfache Stürme zu bestehen, ward ver-
folgt, sogar alS Pfarrer von Muri abgesetzt, und für ihn
Hr. Hübscher von Schongau (gegenwärtig in RapperSwyl)
weltlicher SeitS dem Volke aufgedrungen, welches über

diesen so betrübenden Machtstreich sich erst dann wieder

tröstete, alS eS den ihm entrissenen Hirten nach drei Jahren
wieder alS Pfarrer mit Jubel begrüßen und feierlich in die

Pfarrkirche begleiten konnte, nicht ohne große Rührung
und Thränen der Freude. RastloS und thätig wirkte er
biSanhin in allen jenen Kreisen, die ihm der Gehorsam
angewiesen hatte; noch zu dieser Stunde bleibt er dem
Volke und Allen, die ihn kennen, ein Muster gänzlicher
Hingebung und Aufopferung für daS Wohl derer, die ihm
anvertraut waren und noch'sind. Darum kamen sie herge-
zogen, die, welche er früher geweidet und gespeiset mit dem
Worte deS ^ebens, ihren unvergeßlichen Hirten am Altare
zu sehen m ucstn wchheiligcn Handlung, deren Feier dadurch
noch erhöht wurde, daß zwei geistliche Neffen ihrem hochw.
Hrn. Onkel zur Iubelmesse diakonirten, nämlich die hochw.
Herren Franz ^oseph Weipenbach, Domherr und Professor
der Theologie zu Solothurn, und Sebastian Weissenbach,
Rektor an der Vezirköschule zu Bremgarten. Ersterer hielt
die Sekundiz-Predigt, in der er den Zweck und die Bedeutung

dieses Festes in seiner würdevollen Einfachheit und Hoheit
darstellte, hinweisend auf die Nichtigkeit alles Irdischen und
auf den einzigen Bestand der Religion und Tugend. Er
wußte die Feier mit der gegenwärtigen Lage der Dinge, die
Freude mit der Trauer, in Beziehung auf den hochw. Zu-
bilaten und dessen Umgebung so lebhaft und rührend zu
schildern, daß wohl Wenige unter der Menge der Zu-
Hörer sich der Thränen erwehren konnten, daß er die Guten
stärkte, die Trauernden ermunterte.

Die gegenwärtige Lage, worin sich dieses über 800 Jahr
bestehende und auf daS Wohl der Umgegend so segensreich
wirkende Stift, daS einst der fromme Ritter von Habsburg
für rein religiöse Zwecke gestiftet, und nun der Gedanke,

für die um die Menschheit erworbenen Verdienste mit dem

Weltdank belohnt zu werden, — diese und dergleichen Dinge,
die auch der Redner in seiner Rede gar geschickt zu berühren
wußte, machten einen Eindruck auf die Menge, den der erste

Augenblick nicht zu verwischen vermag. — Und der Wunsch
und daS Gebet Aller war und ist eS jetzt noch, daß Gott
dieses Stift noch lange segnen und erhalten, und für alle

künftigen Generationen fortbestehen lassen wolle. Gott ver-
leihe diese Gnade dem katholischen Freienamte, das stctö

am Glauben seiner Väter unerschütterlich treu blieb, und

diesen Glauben vor 000 Iahren nur durch dieses Stift
gerettet und unversehrt erhalten zu haben jetzt noch vor
aller Welt feierlich bekennen darf.

Luzern. ES verdient Anerkennung, daß der Eid-
genösse seinen frühern Artikel gegen die ehrw. Väter
Kapuziner auf dem Wesemlin in No. 34 durch Mittheilung
deS Berichtes der Staatsanwaltschaft auf eine feine Weise
widerrufen hat. Unser Bericht stimmt im Wesentlichen ganz
überein mit dem des StaatSanwalteS, der in einigem minder
Wesentlichen nicht gehörig unterrichtet war, alS sich schon

daraus ergiebt, daß derselbe den hochw. Pater Guardian

für einen Urner hielt. Wir wünschen, daß auch der

Bericht deS Herrn BezirkSarzteS noch mitgetheilt werden

möchte.

— Am 25. d. ist Herr I. Busin g er, Kanonikus

von Großgloggau, gewesener Pfarrer in Stans, nach einem

schmerzhaften Krankenlager auS dieser Welt geschieden. In
der literarischen Welt ist er durch mehrere schriftstellerische
Produktionen bekannt. Die Armen haben an ihm einen
Wohlthäter verloren.

— Am 37. d. ist Herr Z. M. Henny, katholischer

Missionär in den vereinigten Staaten Nordamerika'S, nach

einem kurzen Aufenthalt in Luzern, nach Freiburg verreist.

Herr Henny, gebürtig auS Obersachsen, Kanton Grau-

blinden, welcher im Jahre 1827 mit Herrn Kündig aus

Schwyz alS Missionär nach dem Ohio-Staate in Nord-
amerika abreiste, hat dort seither unbeschreiblich viel GuteS

gewirkt und mit großem Segen in seinem erhabenen Berufe

gearbeitet.
Seit der Errichtung eincS Athenäums in Cincinnati

ist er dort alS Professor der Geschichte und Philosophie und

zugleich als Pfarrer oder Seelsorger der auf mehrere



287

Tausend Seelen angewachsenen deutschen Gemeinde ange-
stellt. 2m Mai 1835 wurde er in Aufträgen seines hochw.
Bischofes nach Europa gesendet, mußte Lyon, Rom, Oester-
reich und Baiern besuchen, kam im März l. 2. in die
Schweiz, zum Besuch seiner lieben Aeltern und Freunde,
von wo er nächstens wieder durch Frankreich und England
den Ruckweg nach Amerika antreten wird, um dann an
seinem nun provisorisch versebenen Posten zu arbeiten.

Auf Verlangen ausgezeichneter Männer in Oesterreich
und Baiern hat derselbe zu München bei Hübschmann einen
Bericht über die Missionen im Ohio-Thale im Druck er-
scheinen lassen, welcher in der Form von sechszehn Briefen
abgefaßt ist, die der Verfasser an seinen besondern Gönner
und frühern Lehrer, Herrn Dekan 2- Pet. Mirer in
SarganS, gerichtet hat. AuS edler Bescheidenheit spricht
der Verfasser in diesen Briefen von seinen eigenen Leistungen
und von der ausgezeichneten Achtung und Liebe, die er sich

an allen Stationen seines Wirkens erworben hat, am we-
nigsten. Die Briefe sind nicht in den Buchhandel gegeben,
londern an die Gönner und Freunde der nordamerikanifchen
Missionen vertheilt und schnell vergriffen worden. Wir
glauben die Ehre GotteS zu befördern und zur Unterstützung
entfernter, für die Ausbreitung unserer heiligen Religion
arbeitender Brüder zu ermuntern und die Leser zu erbauen,
wenn wir nächstens dieselben entweder ganz oder doch wenig-
stenS in ihrem wesentlichen 2nhalte mittheilen werden.

Der Verfasser sagt in seiner Zueignung derselben an
den hochw. Erzbischof von München-Freising:

Die Absicht der gegenwärtigen Darstellung kann der
Mildthätigkeit christlicher Religionsfreunde nicht ent-
gehen! eS gilt hier für die Ehre GotteS, zur Un-
terstützung entfernter, in der Begründung unserer
gemeinschaftlichen Kirche arbeitender Brüder
mitzuwirken.

Zu dieser Aeußerung unserer dringenden Bitten fühle
ich mich um so mehr aufgefordert, da dieS der Witte, ja
der einzige Beweggrund meines hochwürdigsten Obern war,
mir die Entlassung vom Schauplatze der Arbeiten in Ohio,
wo ich mich 7 2ahre aufhielt, auf kurze Zeit zu gestatten.

Die Opfer und Beschwerden, welche die Ausbreitung
der Kirche Christi zu allen Zeiten fordert, sind groß und
außerordentlich; größer jedoch sind die Schwierigkeiten,
solche OlaubenSeroberungen, ohne Beistand nöthiger HülfS-
Mittel, zu erhalten, unter einander zu verbinden und
gesammelte Gemeinden in Städten und Waldungen fest zu
begründen. Der rasche Fortschritt der Kultur auf neuem
Boden unendlicher Ausdehnung, der schnelle Zuwachs der
Bevölkerung und die plötzliche Aufeinanderfolge der 2mmi-
gration überschreiten die gewöhnlichen Zeitmaße und
Hülfsmittel, und eS ist die schwierigste Aufgabe, auch
nur daS Nöthigste für die höhern Bedürfnisse der Menschheit
zeitig zu besorgen und bleibend befestigen zu können.

Diese Noth der amerikanischen Kirche schilderten die
im 2. 1829 zu Baltimore versammelten Bischöfe in ihrer
Zuschrift an Papst PiuS VIII. sel. Andenkens mit folgenden
Worten: „Die geringe Zahl der Priester und Arbeiter, die
den Bedürfnissen unserer Diözesen durchaus nicht gewachsen

288

ist, daS Rufen der Kleinen, welche daS Brod deS göttlichen
Wortes begehren, unser Herz wie ein Schwert durchbohrend,
da eS an solchen fehlt, die jenes Brod brechen könnten, der
Mangel an Mitteln zur Erhaltung der Alumnen in den
Semmarien, dieS sind Uebel, welche dringend Abhülfe von
unS fordern." 2edoch sehen sie sich überflüssig getröstet
durch den großen Wachsthum des kleinen Samenkorns.
Wir sehen, schreiben sie, diese entstehenden Kirchen mit so
großem Segen von Gott beschenkt und diesen Weinberg so
herrlich gedeihen, daß die, welche gepflanzt und begossen
haben, und die, welche ernten und die überfließende Kelter
treten, den Finger GotteS erkennen und bewundern müßen "
Ein anderer Trostgrund ist die Wohlthätigkeit christlicher
Mitbrüder. Zur gelegenen Stunde und reichlich flössen die
Milden Gaben deS katholischen Europa'S; sie brachten und
bringen noch, obschon nach allen Richtungen vertheilt, über-
allhin neues Leben in die kirchliche Entwicklung, neue Kräfte
den Bischöfen, Muth den Missionären, die gewiß deS TageS
Hitze ertragen.

So loth urn. Um einige Zufriedenheit mit dem hohen
Großen Rathe von Solothurn thatsächlich zu beweisen, ist
Se. päpstliche Heiligkeit bereit, in Beziehung auf die schon
längst gelchehene Erwählung des Priesters Kaiser zum Dom-
probfte an der Kathedrale Basel solche Entschlüsse zu fassen,
die, unbeschadet der Rechte Anderer, den Wünschen der
Regierung SolothurnS entsprechen, und mit der Pflicht deS
PontifikateS im Einklänge stehen. Deswegen beauftragte
Sie 2kren und deS Apostolischen StubleS Gesandten, mit
genannter Regierung über diese Angelegenheit gelegentlich
m Unterhandlung zu treten.

Oesterreich. So wie in Baiern, wird eS auch fetzt
zu 2 nu S brück mit Errichtung deS KlosterS für die barm-
herzigen Schwestern Ernst. Der Stadtmagistrat soll daS
Gebäude der Stadtfpital-Kaplanei dazu hergeben und ge-
räumiger machen wollen. Ein Weltpriester soll die Stadt-
spital-Kaplanei versehen, und zugleich Beichtvater der barm-
herzigen Schwestern werden. Die PP. Redemptoristen
erhalten statt derselben die Kaplanei in der Kirche zum
heil. 2ohanneS von Nepomuk in der Vorstadt 2nnrain,
welche sie schon einige 2ahre provisorisch versehen, nun
definitiv. Die barmherzigen Schwestern, welche schon im
Frühjahre kommen sollen, erhalten nicht nur die Kranken-
pflege im Spitale, sondern auch in der Stadt.

— Dem Vernehmen nach ist unterm 19. März daS
einwilligende Hofdekret des Kaisers von Oesterreich in Be-
treff der von dem Patrizier Albertini aus Verona den
2esuiten gewidmeten Dotation ausgefertigt worden. Dem-
zufolge dürften die 2esuiten in Verona ein SeminariuM
errichten, und ein ErziehungSinstitut für die 2uqend wird
unter ihrer Oberleitung dort neu begründet.

Bei Z> Tbtzring in Luzern sg erschienen und allda, so wie
auch bei Gel> rudern Na der zu haben:

Tr.^buch lnr Sterbende. Verfaßt von K-

NIN
einem lithographirten B'lde> Christus

216 S. Preis: das zweite Buch, atzt

vde
"

ssr î' geheftet, mit farbigem Umschlage Btz.

Für die Gemeinde Lungern find wieder eingegangen: 8 Fr.
(Hiezu eine Beilage.)

Druck und Verlag bei Gebrüdern Rüder.
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iteraturblatt.
Bei Gebrüdern Räber, Buchdruckern und Buch.

Händlern in Luzern, ist neu erschienen und durch jede solide

Buchhandlung, für Deutschland durch Hrn. Karl Koll-
mann in Augsburg, zu beziehen:

Geschichte

Kirchlichen Revolution

protestantischen Reformation
des

Kantons Vor«
und

umliegender Gegenden
Von

Carl Ludwig von Haller.
Preis 1 fi. Z6 kr.

Die Kirchenspaltung des sechszehnten Jahrhunderts ist ein Welt-
«reigniß, welches in seiner Große und Ausdehnung von den Ur-
hebern derselben nicht gesehen; dessen Folgen von Niemanden ge-
ahnet worden und dessen Resultate auch in unsern Tagen noch nicht
abgesehen werden können. Die Revolutionäre unserer Tage bekennen

«S frei, daß die Revolutionen, welche wir erlebt haben und die

daraus noch erfolgen mögen, nur eine Fortsetzung der gegen die

Kirche gewagten Empörung seien; - dessen nicht zu gedenken, wie

sehr die Wahrheit dadurch vielfach zweifelhaft gemacht, die Bekeh-

rung der Welt zum Christenthum in ihrem schönsten Laufe gehemmt,
so viele Institutionen aufgelöst und die Kräfte der Christen im
bedaurenswerthen wechselseitigen Kampfe aufgezehrt worden, statt
in der Hand eines Einzigen und geleitet von Einem Haupte zur
Ausbreitung des Reiches Gottes verwendet zu werden.

Ein solches Ereignrß kann daher nie zu sehr studiert, es kann
nie zu bestimmt gefragt werden: was für wichtige Gründe ver-
mochten wohl die Urheber der Reformation zu einem solchen Schritte?
waren sie die von Gott berufenen Männer, Gottes würdige Werk-

«m Großes zu wirken Haben ste ihre Absichten so in der
That vollführt, wie es die unendliche Wichtigkeit des Gegenstan-
des forderte? ^ Die Wahrheit tritt mit der Zeit immer wieder

und zwar immer mit desto heller leuchtendem

^'înger man ste zu verhüllen gestrebt hatte.

,oll N^,c. '"à'' gräuliche Borwürfe der kath. Kirche über Ab-

m n die Wahrheit, Sittenlostgkeit gemacht worden; wie

und Bilder, u en^ ^^" Oberhaupt mit Reden, Druckschriften

getrachtet, wie jene Zeit auch die grun-
Irr der

Reformation à Wahrheit hingenommen; wie die Füh-
I ne -

0? de. S tw.7'' ^ L-hre .„»gegangen; was ste für Ver-

trioi od
0„d ~ und man würde staunend sich

n.îr- ^ ?0.
n. de i 'U^uh gewesen seien, wenn nicht

Sand gäbe

Schlüssel z..r Erklärung alles dessen in die

Darin besteht Hallers Verdienst, daß er die Geschichte jener
MOMZ-» z->>, wi- «< s,ch »-«>,ch,n HM- «» Schw?^
dem Hauptsitze der z.ve. Schweizerreformatvren, abgesponnen, klarund faßlich darstellt; daß er die der Kirche gemachten Vorwürfe
"«leuchtet; - daß er dem Leser anschaulich macht den Leichtsinn,^ Reformatoren die wichtigsten Heilswahrheitcn

wandelten; wie Regierungen durch die Kirchengüter

lüstern gemacht und das Volk mit der Hoffnung auf Abschaf.
fung der Zehnten gegängelt, aber betrogen worden, und wie
Gewaltthätigkeiten von Regierungen das Werk vollendet haben.
Alles dieses ist mit solcher Klarheit im Hinblick auf unsere Tage hin-
gezeichnet, daß man bisweilen glauben möchte, der Verfasser hätte
unsere Tage schildern wollen. Die Fakten sind aus protestantischen
Quellen enthoben, somit Glaubwürdigkeit ihnen nicht abzusprechen.
Die Schrift ist belehrend für den Katholiken und Protestanten, weil
sie ihm zeigt, was er von der Reformation zu halten habe, und wie
die Kirche Gottes, wenn auch von Menschen bisweilen befleckt,
doch eine göttliche Anstalt ist, die man nicht zu sehr schätzen und
nicht ungestraft verlassen kann.

Bei Gebrüdern Räber sind vorräthig:

Die

heilige Schrift
des

neuen Testamentes.
Erster Theil. Erste Abtheilung,

welche die Evangelien des Mathäus, Markus und Lukas
enthält. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext

neu übersetzt, und mit kurzen Anmerkungen erläutert
von

JoseM Allioli.
Mit Approbation dcS apostolischen Stuhles.

Nürnberg bei Johann Adam Stein. Luzern bei

den Gebrüdern Räber.
Einem lang gefühlten Bedürfniß, und einem oft und von vielen

Seiten geäußerten Wunsche, die heiligen Schriften des neuen
Testamentes in einer vom Oberhaupte der katholischen Kirche gutge-
heißenen deutschen Ueberseizung zuhaben, die, unter dem katholischen

Volke verbreitet zu werden, geeignet wäre, ist nun entsprochen;
denn die angeführte Uebcrsetzung kommt von einem allgemein
geachteten katholischen Theologen, von dem Professor der Exe-
gese in München, Herrn Joseph Franz Allioli; sie wurde
vom heilige» Stuhle den hochwürdigen Herrn Bischöfen Ziegler von
Linz, und Zängerle von Seckau, zwei deutschen Bischöfen, zur Durch-
sicht und amtlichen Beurtheilung übergeben; von denselben mit der
Vulgata durchgängig übereinstimmend und frei von allem, was
einem kirchlichen Verbote oder Tadel miterläge, gefunden, und hier-
auf die Herausgabe von seiner Heiligkeit, Gregor dem XVI. unter
der Voraussetzung erlaubt, daß die genannte Ueberseeung mit pas-
senden Anmerkungen aus den heiligen Vätern oder gelehrten katho-
lischen Schriftstellern begleitet werde, welcher Forderung der Ueber-
setzer gewissenhaft entsprochen hat.

Vorerst giebt derselbe eine gedrängte Uebersicht vom Reiche Gottes

auf Erden bis auf Jesus Christus, in welchem es die Bestimmung

erhielt, sich allmählig über alle Völker auszubreiten, um ihnen
jene Segnungen zuzuwenden, welche die Menschheit durch die

Sünde verloren hatte. Es wird in der Einleitung gezeigt, wie
das Reich Gottes zuerst die Religion einer Familie, dann die Rs-
ligion eines Geschlechtes, hierauf die Religion eines Volkes, und
endlich die Religion aller Völker geworden sei. Das Sine Reich
Gottes, der Eine Glauben dieselbe heilige Religion, durch welche
alle sich beseligen, erschien in verschiedenen Abstufungen, in immer



weiterer Entwickelung. Diese Abstufungen sind die patriarchs-
tische, die mosaische und christliche Offenbarung, die, in

Bezug auf ihre Einheit und stufenweise Verschiedenheit, vom heil.

Paulus (I. Kor. 13, lt. Gal. Z, 24.) mit den Bedürfnissen des

menchlichen Alters, mit dem K i n deS - Iün gli n g S - und Man-
nes- Alter verglichen werden. Nachdem Gott auf verschiedene

Weise durch die Propheten zu den Vätern gesprochen, hat er jüngst,
schreibt derselbe Apostel (Hebr. 1,1.) zu uns durch seinen Sohn

geredet, den Er zum Erben aller Dinge geseht, und durch den

Er die Welt erschaffen hat. Was der Sohn Gottes als Menschen-

söhn, als Gottmensch gesprochen und gethan, sein Leben und Wirken,
sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung vom Tode, und icine

Verherrlichung oder Himmelfahrt, sind der Inhalt der heil. Schrif-
ten des neuen Bundes, welche Evangelien oder frohe Botschaften

heißen. Sie wurden nach der Himmelfahrt Christi von einigen

seiner Apostel und Schülern, auf innern göttlichen Antrieb und un-

ter der Leitung des den Jüngern Jesu verbeissenen und mitgetheil-

ten heil. Geistes, um den dringenden Bitten Vieler zu entsprechen,

geschrieben, und zwar, nach den ältesten Zeugnissen, in der letzten

Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Nach dem

Zeugniß des heil. Irenäusz aus dem zweiten Jahrhundert, in seinem

dritten Buchs gegen dieKetzer, schrieb nämlich Mathäus, einer der zwölf

Apostel, das erste Evangelium zur Zeit, als Petrus und Paulus zu

Rom predigten und die Kirche gründeten, in hebräischer Sprache,

zwischen dem Jahre ei - ee nach Cbistus, welches später von ihm

selbst oder einem andern apostolischen Manne in's Griechische über-

setzt worden war. Die heiligen Väter gaben dem Evangelium des

Matthäus als Sinnbild den Menschen, weil es mit dem menjch-

lichen Geschlcchtsregister Jesu Christi beginnt. Nach Matthäus schrieb

Markus, was Petrus geprediget hatte, von dem er im Christen-

thum unterrichtet worden, und dessen Ausleger er war. Er schrieb

sein Evangelium höchst wahrscheinlich im Jahre 66 nach Christus m

griechischer Sprache zur Ergänzung des Matthäus, und dasselbe

erhielt als Sinnbild, weil es mir der ernsten Bußpredigt Johannes

des TäuferS beginnt, den königlichen Löwen. Lukas schrieb

das dritte Evangelium nach der Predigt des heil. Paulus, dessen

Begleiter er war, zwischen so — 70 nach Christus. Sein Evan-

gelium erhielt zum Sinnbild ein Opferkalb, weil es mit dem

Priestertlmm des ZachariaS anhebt. Johannes schrieb sein Evange-

i um später zu Ephesus in Asten, und dieses, welches^mit der

iNVlgön Gottes üNsliugt/ zum ^lnnhlìh/
den Adler Diese vier Evangelisten werden von den helligen
Vätern das Cherubin, - Viergespann des Herren genannt, welches den

erlösenden Gort, alsmenschltchen, königlichen, sühnenden
und g ö t t l i ch e n Herrn rn alle Gegenden der Welc tragt.

Die erste Lieferung, welche bereits in den Buchhandlungen, und zu

i-uzern bei den Gebrüdern Näber zu haben ,st, enthalt das Evan-
à um des heil. Matthäus, Markus und LukaS drei verschiede-

neu Ausgab n: die erste auf Velinpapier .mit einer Gallene von
"z ausgezeichneten Stahlstichen in vier sNeferungeu zede zu 20 Btz.;

eine Prachtausgabe und allen zu empfehlen, welche fur aste Bacher

des neuen Testaments 2 gv. Thaier -u geben vermög.n. ^Lieferung, welche vorliegt, und als «Mlstiche, Christus âMatthäus und Phcklvpus beigelegt.. Die zweite Ausgabe auf Druck-
papier mit denselben Stahlstichen jede Lieferung, zu 15

Ganze also zu an Btz. Die dritte Auegabe au, Druckpane, ohne

Stahlstiche jede Lieferung zu S Btz.; das Ganze also zu 36 Btz.
Diese Ueberseonng der heiligen Schriften, welche jeder Gelehrte

als ein Meisterwerk von präziser und sorgfältiger Interpretation
anerkennen muß, wird durch die einzelnen Texten beigefügten Er-
klärungen auch dem weniger gebildeten Manne verständlich, und
sichert vor gewöhnlichen Verirrungen. Die ypvgraphische Aus-
stattung des Neuen Testamens ist etwas besser ausgefallen als die

^ Äch ?ie^Ûà des alten und neuen Testamentes

von S n Allioli st bei den Gebrüdern Räder Luzern ange-
l^angt und kann um den Pre.s von L fl- b kr. zeden Augenblick

bezogen werden.

Von den Täuschungen des Herzens

in i-d-m m» Stt». MS d-m Zr.u,Wschn,

P. Croiset, d. G. 2. von 2. K. v. Woimli. .duei Thil.i.
in 4 Vändchm 1Z. Preis I fl- 21. kr. oder 21 gr.

P. Johann Croiset, 8. .7., lebt.immer fort u, s'einen leh^
reichen und salbungsvollen Erbauungsichristen, die gtöRuithciis
bereits in deutschen uedersekungen allgemein verbreitet sind. —

Alle seine Werke tragen das unverkennbare Gepräge tiefer Welt-
und Menschenkenntniß, verbunden mit einer Innigkeit des Gefühles
und lebhaften Darstellungsgabe, die keinen Leser kalt lassen.

Ungemein anziehend, und vom höchsten praktischen Nutzen ist
der Gegenstand, den Croiset in diesen illusions à coeur behandelt
und meisterhaft durchgeführt hat.

Er unternimmt es darin, der Eigenliebe und den Leidenschaften,
welche, um ihre Forderungen zu rechtfertigen, von der bestochenen

Vernunft ScheiiigrUnde borgen, diese trügliche Hülle wegzureissen
und sie in ihrer ganze» Blöße darstellend, dem verdienten Abscheu

zu überliefern.

In dieser Beziehung mustert er fast alle Stände des menschlichen
Lebens, schildert ihre Pflichten, verschweigt aber auch nicht die Aus-
flüchte und Trugschlüsse, mit welchen m-an sich von der Erfüllung
derselben loszählen will. Er verfolgt das Uebel bis zur ersten Quelle,
bis in die geheimsten Schlupfwinkel der Eigenliebe; sowohl in dem

bürgerlichen Familien-Kreise, als in den Zirkeln der großen Welt;
in den Werkstätten des Handwerkers wie in den Komptvirs der reich-
sten Geschäftsleute; in den Palästen der Großen und in der Zelle
des armen Mönchs. Und nachdem er das Uebel in seinem Ursprünge
zergliedert hat, gibt der erfahrne Seelenarzt die heilsamsten Räthe,
sich davor zu bewahren oder davon zu befreien. — Ernstlich mahnt
er an die letzte Stunde, wo die Täuschungen des Herzens wie Ile-
bel zerfließen und die Vernunft, oft zu spät, ihre Rechte behauptet.
Wohl dem, der durch die heilsamen Belehrungen gewarnt sich von
Blendwerk nicht beriicken läßt, oder wenn es schon geschah, schnell

vom Irrthume zurückkehrt.
Daß dieses Buch wirklich solche Lobsprüche verdient, wird Je-

der zugestehen, der es mit frommem Gemüthe liest.

Die heilige Sage.
Der reifern christlichen Jugend erzählt

von dem

Verfasser der Veatushöhle.
Erstes Bändchen (Januar). Mit einem Titelkupfev. 8. 183S. In

Umschlag steif br. 36 kr.

Mit Vermehrung der Schulen wird auch das Lesen verschiedener
Schriften immer häusiger, und wenn die Jugend sich nicht an
schlechten Schriften verderben soll, so wächst das Bedürfniß guter
Schriften mit der lesenden Menge. Diesem Bedürfnisse soll das
angefangene Werk entsprechen. Der Verfasser erzählt auf jeden
Tag des Jahres (das erste Bändchen, 21 Bogen stark, macht mit dem
ersten Monat den Anfang) die Lebensgeschichte eines Heiligen, dessen
Fest die, Kirche an diesem Tage eben feiert. Dadurch leicht er den
Leser die in der Kirche verehrten Heiligen kennen; er ermuntert
durch ihr Beispiel zur Tugend und Nachahmung; er zeigt, was in
der kathol. Kirche für Institute von den Heiligen in's Leben gerufen
worden sind, die sowohl das ewige als zeitliche Wohl des Menschen
zum Zwecke hatten; wie sie für Arme, Wittwen, Waisen, Gefangene
sich geopfert. Das Wirken der ,si>rche Gottes, in ihren Heiligen
dargestellt, ist geeignet, die Gläubigen mit Ehrfurcht und Liebe
gegen dieselbe zu erfüllen und zur Nachahmung zu ermuntern.

Der geheiligte Tag des Christen.
oder die täglichen Gebete der katholischen Alten. Gesammelt für die

katholische Jugend. Werte, mit den Stationen vermehrte, Auflage.
1836. 3 Btz-

Saameukörner
für Tugend und Wohlfahrt. Eine Sammlung belehrender Geschick,-

ten und Erzählungen. Herausgegeben von Franz Seraph Häglsver-
gen. Mit einem Kupfer. München 1836. Gr. 8. 22/2 Btz.

Sammlung
von Gebeten und guten Werken, auf deren Verrichtung die römi-
schen Päpste den Gläubigen heilige Ablässe verliehen, haben. Ueber-
setzt aus dem Italienischen nach der neuesten, im Jahr 183l zu Rom
erschienenen, sorgfältigst verbesserten und vollständig vermehrten, sie-
beuten und letzten, von der hl. Kongregation der Ablässe hl. Reli-
quien zu Rom approbirten, und als einzig richtig anerkannten Aus-
gäbe. Grätz. 8. 18 Btz-


	

